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im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilagen 

AD 1105 B - 3 - 871 -131650 - 20 000000 

Für den Lan amtsdirektor: 

IIJL; 

Dr. ischl 
Magistratsvizedirektor 

38/SN-1/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 1 von 13

www.parlament.gv.at



. i 

r 
I 

MD-79-1 bi~ 3/95 
Entwurf eines Bundesges~tzes, 
mit dem das Suchtgiftgesetz 1951, 
d~s strafgesetzbrich, die Straf~ 
prozeßordnu:ng und das Rezept-:;,' 
pflichtgesetz'geändertwerden; 
Stellungnahme, 

zu il.21.551/32~II/D/i4/94 

An das 

'~undesministerium 

für Gesundheit und 

" Konsumentenschutz 

AMT DEH' 
, WIENER LANDESREGIERUNG 

V 
Dienststelle' , MD-Büro des Magistratsdirektors 

, 

Ldresse ' , 1082, Wien, 'Rathaus 

Telefonnummer 40 00-82124 

Wieri,28. ~ebru~~ 1995 

\ 

. ,I 

Auf das Schreiben vom 21.'bezember 1994 beehrt si~h d~s' Amt 

der Wiener Landesregierung, zu dem im Betreff genanntenGe-:

setzentwur,f folgende st~liungnahme'bekanntzugeben: 

A) Allgemeines: 

1) GFUndsätzlich wird begrüßt, daß durch die,'~brgesehene 

Novelle zum Slichtgiftgesetz die pSY,chotropen Stoffe in 

,die Schutz- und Strafnormeh des Gesetzes einbezogen 
\ 

werden, ,wodurch es ermögLLC::ht werdem sollte, den -i,ll'e-, .' . . . . . , '. 

~alen Handel mit diesertStoffen wirksam zu bekämpfen. 

,Außerdem soll mit der Novelle gewährleistet werden, daß 
• • I I • .' • 

Arzneimittel aus psychotropEm Sto,ffeh den ,Patienten 

zugänglich sind, oh'ne'daß,zus~tzliche administrative 

Abläufe sch~erztherapie'n ,erschwerkn. , 

2 ) Mit dem Gesetzentwm;f werden' zahlreiche und umfasseride 

Ergänzu~gen und Änderungen vorgenommen. Den Erläuterun-
/' 
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gen ist zu 'entnehmen, daß ,eine wEütere'Änderung durch 

ein Strafrechtsänderungsgesetzerfqrderlich sein wi~d. 

Aus diesem Anlaß sollte' st'attder 'Änderung eine gänz,-

",liche Neufassung' erfolgen.' In diesem Zusammenhang wird 

,auch darauf hingewiesen, ,daßd~s Gesetz durch die zahl

reichen Verweisungen schwer zu lesen ist. 
\. '. 

B) Finanzielie Auswirkungen: 

'C 

So sehr die gesundh~itspoliti~chen Zielsetzungep des vor
liegenden GesetzentWurfes grundsätzlich zu begr~ße~sind, 
bestehen infinanziel+er Hinsicht Bedenken, weil die Um
setzung des Gesetzesvorhabens Kosten ,verursacht, die, fast, 

, zur, Gänze 'die Länder zu' tragen' hätten. I, Als Beispie'l wären 
, )" I •• 

die nunmehr im§ 8 1ilis. 2 Z 3 und,4 als gesundh'eitsbezogene 
Maßnahme, vo~gesehene Ps;chotherapie sowie d'ie scz ial thera

peutische Beratung und Betreuurig zunennen, denen sich 
Personen zu unterziehen haben, die wegen der' GewÖhriung an, 
Suchtgift,einer derartigen Maßnahme, bedürfen. Drogenabhän-:-, 

gigeverf4geri ~rößtentei!s über keine gesetzliche Kranken
versicherung, weil siemeist'nicht'im Erwerbsleben stehen, 
sodaß die Kosten von Ent'zugsbehandlungen und derartigen," 

'gesundhei tspoli ti,schen, Maßnahm;"m hauptsächl ich vo~' den 
Ländern aus, Mitteln der Sozial-' oder Behindertemhilfe ' zu C 

tragen -sind. 

,Es ist daher die Tatsache zu begrüßen~' daß sich der Bund-' 
dem Grundsatz "Therapie/Hel,fe'n statt Strafe" ,folgend - in 

den Fällen nach § 21 nunmehr dazu entschlossen hat, das ' 
, , ' 

Problem der "i'wechselseitigen SUbsidiaridit"zu ,entschärfen " 
. .' .. .. " -

und voI) der bisher iin § 21 normIerten Subsidiari ~ätdes,'" 
Bundes,-ab'zusehen. Nicht verständlich' ist jedoch, daß der 

, , Bund ~ich seiner in, der g~genstä~dl'ichen Novelle festge-' 

legten VerpfliGhtUrig.sof6rtwieder e~tzieherr will, indem 
, , 

er, 'wie den Erläuterungen zuent,nehmen ist, eine:Kosterl-

; beteiligui'lg' der, Lände:r' im Wege des Fina~zausgleiches 

anstrebt. 

" 

I , 

, 
, I 

i, 
I 

,1 
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I,n'diesem Zusammenhang sei, auch darauf hingewieser:t, 'daß vom 

Bund beispielsweise' im'Fall einer nach §-23a erfolgenden 

gesundhei t'sbezogenen Maßnahme in Form der Einweisung ,eines 

Drög~nabhängigen zum En'tzug l~diglich dieKd~ten d~r'Ent~' 
zugsbehandlung , nicht, jedoch die sbnptigen 'Kosten (Medika-" 

mente, ,ärztliche oder z'ahnärztliche 'B~h~:mdiung sowie Ta-

'schengeld) übernommen we~d~n '. sodaß auch hier' cien Ländern 

nicht unbetr~chtliche Kosten entstehen. Wiederholte Ersu

chen an die J':lstizverwal tung, di'esb~zügliche Kostl=n, ~u 

,'übernehmen, die ja auch bel. einem anstelle des Entzuges 
. . ". ' .. 

stattfindenden Str~fvollzugvom Bund zu tragen wären~ blie-

, ben bishe,r -' so auch im Novellierungsentwurf - unberück-, 

-sichtigt. 

" 

Durch die Gesamtheit der Änderungen des' vorl'iege,ndem ,Ent-

wurfeswird,den Bezirksverwaltungsbehörden ein großerMehr~ 

aufwand in p~rs'oneller und ßinanzieller HIpsicht erwachse~. ' 

Dieser Me~raufwand resultiert augenscheinlich 'aus Änderun-
. '. . .' . 
gen der §§ 6,8, 9, 31, 33, 41 und 45. Der gesamte Umfang, 

, ' -
des fur die Bezirksy~rwaltungsbehörden entstehen~en,Mehr-

aufwemdes k~mn im Hinblick auf die zahlreichen Verord

nungsermächtigungen-, zu "denen noch keine veroJ:"dnungsent~ , 

Würfe vorliegen, 'derzeit nicht abgeschätztwerd~n. 'Es' ,er'

hebt ,sich die Frage, o~ d~~ser große 'finanzielle Mehrauf~ 
wand in ieinel1langemessenen Verhältnis'zu den'auf medizi-

. . .. , '.' . 

-nischemGebiet'durch die Suchtgiftgesetz-Novelle zu erwar-

tenden Verbesserungen steht. 'Ohne Kenr:ttJ.1is der Verordnungen 

ist' daher eine diesb~zügiiche Beurteilung' des vor'l'iege~den 
, Entwurfes 'kaum, möglich. Es wäre daher 'erforderlich,~ auch " 

I . . 'o'. . 

die in Aussicht 'genommenen verordriungse~twürfe ehestens zur 

'stEülungnahm~ '~u übermittein. 

C) Ungeachtet der in den Punkten A) und Ji3) dargelegten Überle

gungen grundsä:tzlicher i\rt geben einzelne Be:;;timmungen des 

Entwurfes Anlaß ,zu folgenden Bemerkungen:, " 
" 

Zu§ 5: 
'. Die Begriffe "EIitzugsbehandlung" und vor allem "Substitu-

. ' 

\, 
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tionsbehandlung" ,sind ungenau.' Es sollte dal1er etwa von 

"Substi tUtionsbehandl ung , vonSuchtpatienten" g,esprochen, 

werden., 

Zu §' 8 Abs. '1: 

Die'derzeit geltende Bestimmung wird durch den'Gesetzent-
/ . ", 

wurf insofern abgeändert, als bisher Voraussetzung für 
, , 

verpflicht~nde weitere Maßnahmen der "Suchtgiftmißbrauch", 

wäre; in Hinkunft allerdings als entscheidendes Kri teriuni " ' 

"Gewöhnung anSuchtgift" normiert sein soll. Was mit dieser 
" ' . \ '., '.. ' , , ' '" .. 
Anderung bezwecktw1rd, '1st weder aus den ErlauteruTlgen zu, 

. " 
entnehmen noch sonst medizinisch klar. 

, Zu § 8 Abs. 2: 

Die offensicht'lich taxative Aufzähhingder ge~igneten 

. "ge'sundheitsbezogenen Maßnahmen" erscheint problematisch. 
. .; I • 

Die Ziffern 1 bis 3 sind- eindeutig formuliert und-basieren 

auf entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Bei:tn' 

Begriff "sozialtherapeutische Beratung und Betreuung" 'ist 

di'es nicht der FaiL Der' Begriff'IISoziaitherapie" kann zwar 
.:' '. .' -. . 

als Methode beschrieben werden" ,er ist aber gesetzlich 

nicht 'def-iniert ~ Damit im zus~mnienha~g ist' auch keine Rege

,lu~g der Kostenfrage für sozia~th~rapeutische Ber~tung und' 

Betreuung gegeben. 

Als'wEdtere gesundheitsbezogene Maßnahme käm~jedoch auch 

eine PSYCho~og ische Betreu~.lJlg in B~tracht. Ge'rade' im Schul

berei~h'mit ~~n a~steigenden Zahlengefähr~eterSdhüler ist 
. . . . 

, jede, zur Ver,fügung ,~tehende'fachlich kompetente und quali-

fizierte ,AnlaufsteIle notwendig. Die.psychoiogische Be:

treuungkann ~ine Y(ertvolle' Hilfe ,und Unterstützung bei 

_', der Bewältigung der' psychischen, Probiematik von' Suchtver- " 

'halten der·SchülerCbed~uten. 
", " 

Zu § 10 Abs. 1: 

Neben der~efassung des Schularzte~ s611te zusätilich di~ 

,Möglichkeit der Beiziehung der Schulpsych610gen oder Bera-

f I 

I 
I 

I, ' 
i 

'I' 

I 
I 

i 
I 
I 
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"thngslel'irer vorges'ehen werden. Das Bunqesministerium für 

Unterricl1t und Kunst hat im ZUsammenhang .. mit ,der Behandlung 

von ,süchtig~n Schülern 'mit Erlaß vom'16,. Dezember, 1994, 

GZ 33.543/4:-V/8/94, ausdrücklich die psychologische Be-
." " ' 

treuung als wertvolleHilf~ und Unterstützung bei der,Be-

, wä'l ti~ung der psychischen Problematik, v~n' sUCl1tve~hal ten 

der Schüler fe,stgehal ten:. ' 

Zu § '11 Abs~ 2: 

Unklar, ist, wa~ die Be~irksverwalttingsbehördenüt der 

'Arize~geninform~tion tun ,soll, da damLt, nicht eine automa

tische Beg~tachtung der angezeigten,P~rson verbunden ist 

und 'die Bezirksverilal t~ngsbeh_örde von der Justiz auch ,keine 
. , " , . 

Information über den Ausgang des,Verfahrens erhält. Die 

ledigliche Information, da~"eine Person angezeigt wurde, 

ist für, die Bez::Lrksverwaltungsbehörde ,'entbehrlich. § 11, 

Abs. 2 kÖnnte somit ersatzlos gestrichen werden. 

, 
Zu den §§ l2~ 35 und 42: 

Die Erläuterungen ,zu§ 12, Abs. "5 führen aus, daß der 'Be"': 

grlff "Suchtgift in gro~en Mengen" bisher weder gesetzlich 

noch' im Verordnungsweg für die rechtsahwehdenden Organe 

verbindlich definiert wird U~d~ d'esl:lalb im ~orgelegten Ent...: 

'wurf eine' verordnungsermä~htigung, vorg,esehenist,; 'eine 
, " ",,', i 

,"Grenzmengenverordnung"sei zwingend zu', erlassen. Es, ergibt 
J ' , ' " , 

sich zwar "aus dem Wortlaut des § '12 Abs. 5 die Pflicht des' 

BUndesministers, für' Gesundheit und Konsumentenschutz , ,im' 

:Eirivernehmen mit dem Bundesmini~ter: für' Justiz ein'e diesbe-

',zü'gliche' vero~dnung zu erlas~'en, ,doch liegt im Fall einer, 

(rechtswidrigen} Nichterlassting'di~ gleic~e Recbtsl~ge vor~: 

die in den'Erläuterungen al~ problematis~h dargestelit 

wird. 

Die Defiriitiondes Begriffes li große Menge" sollte einer der \ 

SChlu~selpunktedes gegenständlich,en Gesetz~ntwurfes seiri. 
- . , . , 

E{n~ '~o wichtige F~age, dürfte nicht im ~erordnungsweg~ 

sondern müßte im Gesetz'selbst,geregelt werden. Grund-

, ) 

'\ 

/. ' 
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I~gende B~reiche dieses Gesetzes und somit Crundsätze der 

österr~i~hischenDrogenp6Iitik sollten nicht ohne den Ge-
, . . I' '. : .. 

,setzgeber geregelt werden~ Die Entscheidung über eine. be-

sonders liberale oder auch elne'beSOridersrestrikt\ve Dro

genpolitik sollt~ nic~talieindem Bun4esmini~ter' für Ge

sundheit und Konsumentenschutz'i~ Einve~nehmen,mitdem 
~ \ \ . . 

Bu~desminister fhr iustiz,obi~egen. 

Zu §'13: 

Die Erläuterungen lassen. darauf schließen, daß ein Durch~ 

leu~htungsrecht der Sic~erheitsorgane ,vorgesehen werden 
. \. I' . . 

solli Nach dem vorgeschlagenen Gesetzestext besteht jedoch 
I . '. I 

nur ein Durchsuchungsrecht. Die Durchleuchtung ist,vielmehr 

'davon abhängig ,"daß der' Verdächtige' selbst die Anwendung 

/ des bildgebend~n verf~hreni 'verl~ngt. Dieser ~iderspruch 
zwischen 'Erläuterungen und Text des Gesetzentwurfes sollte 

geklärt' we~den. ' ' 

ber vorgesehene Wegfall des bisher ,zulässigen Verfalls von 

Fahrzeugen, mit welchen Suchtgift b~fördert "wurde, ist 

-wegen der mit dem Verfall verbundenen abschreckenden wir~ 
, " .. 

kung - zu kritisieren. E;'s wäre eher eine Ausweitung auf, 
, ", 'I 

,"alle Behältnisse" ,vorzuziehen gewesen. Dem Umstand,daß in 

der pra~isbeifür,verf~ll~n erklärten Fahrzeugen nur, ge-

, ringe Verwertungserlöse ,zu e~~ielenwaren, ko:rnrnt in'diesem 

Züsammenhang nur s~kundäre Bedeutung zu. Die hier als "Er'

satz'" vorgesehenen Geldstrafen \~erden'in der Praxis, wohl 

nur selten einbringlich sein. 

Zu § 17Abs,. 1: 

Der Begriff "geringeMe~g~" ist ebenso unbestimmt wie der 

Begriff "große Menge" . "Aus dem' Gesetzentwurf geht insbeson-. . / ' . 

dere nicht hervor, ob, jede Menge, die 'keihe" "große Menge", 

ist, 'automatisch ais' "gerin'ge ,Menge" gilt. Es ~rSCheiI1en 
diesb~~üglichzumindest nähere' Erläuterungen in Form von' 

'Richtlinien bzw. eines E'~lasse~,erforderlich~ , ' 
, , 
, ' 

. \'" 

" 

I,' 
, I 

I 

I 

I 

! 

! , 

38/SN-1/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original) 7 von 13

www.parlament.gv.at



• ,I 

, ' . 

" "; . 

- 7 -

Zu § 17 Abs. ,3 Z '1 und 2: 

Im sirine einer adminis"trat'iven Vereinfachung sollte vor- . 
"I, '" • 

gesehen werdEm, daß'die Bezirksverwaltungsbehörde die Aus-
, """. .. , ; 

. kunft, des Bundesministeriums fur Gesundheit und Konsumen-: . 

tenschutz . im S'inne .des "§ 45 einzuholen und in ihrerStel":' 

lungnahme (formell und inhaltl,ich) .ZU berücksichtigen hat. 

§. 17 Aps.. 3 Z 1 könnte damit entfal'len. ., . ,. 

Zu § 18: 

~m Intere~se eihes be~seren Eingehensauf den Ein~elfall 

soli te die Bezirksverwal tungSbehörqe gemäß § 17 die" Art· der ' 

gesuTldh~itsbezqgenen Maßnahme ,empfehlen und auch die or-
, . . 

dentliche Durchfüllrung überwachen können. Dies imbeson-

de~en Hinblick auf die Quaiitätssicher~n~, da eine Ein-
" ." \"'". " . , . 

schränkung der Betreuung nach'§ 8 Abs. 2 auf die sogenann-

ten "§ 22-Einrichtungen"nicht,' aufscheint·. ' 

Zu § 21 Abs .1': 

Es wirdl).ur· die. Kostenübernahmefür : gesundheit~bezogene Maß

. nahmen nach' § .8 'Abs. 2Z l'bis 3 gere.gelt. Unger~gelt ist 

die · Koste;':übernahme 'nacl) Z4 .( soz laI therapeutischeMaß~ahme).,. 

Während, § 8 die ,Intehtion· vermuten läßt',. daß die Durch

führung einer gesundh~it:sbezogerien, Maßnahme au,chdurch nie-' 

dergelassene Ärzte und Psychotherapeuten ermöglicht' werden 

·soll, widerspricht 'dieser Intention die Kostenregelung ,des" 

§.2i~bs. 1'~·'1. Demnach ~ollen nä~l~ch nur die .Kosten für. . " , . 

Maßnahmen in "§ 22":'Einrichtungen'" übernom~en werden·~ 

Zu § ~i Abs. 2: 
" 

Die Kostenregelun~ ist U~befri~ddgend~'weil sich die Ko

stentragung durch den 'Bund nur auf Jenes Au~maß beschränkt, 

das· die Versich~rungsanstaltöffentlich Bedienste:ter 'lei

stenwürde. Ungere'gel t sind daher die Übernah~e der Restko

sten für die psychotherapeutfs'che Behandlung, die normaler

weise' der Patient pezahlen, muß " u~d die Kostenüb~rnahme: für 

eHe .soz iai therapeutischen Maßnahme,n . 
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Zu § 22 Ab s. 1 :' I 

Der Aufgabenbereich der "§ 22":"Einrichtungeri" soil ritit der 
. , • 1. • " ._ 

,Formulierung' ".~~Mißbrauch von Suchtmitteln" (früher: 

'Suchtgiftmißbrauch) auf sämtliche -Suc;htmittel, 'vor 'allem, 

" psychotrope SubstaI:1zen, erweitert werden. Di~s stellt auf 

,der 'ei~en Seite eine maßlo'se quantitative überforderung der 

6sterreichischenBeraturigsstelle~dar und ist auf der an

deren seite in gesundheitspolitü;C;her, Hinsic:ht ein falsches 

,Signal. Gerade beim Problem des,Mißbrauches von psychotro~ 

pen Substanzen sollten 'näriüich alle stationären und ambu;'" 

lanten Spitalseiririchtungen, die niederge~assenen ,Ärzte und 

Psychotherapeuten semsibilisiert und keine, Einschränkung 

. 'auf einige wenige Drogenberatung,sstellen v~rgenommen wer

den. 

Zu § ·22 Abs. 2 und 5: 
, " 

, "§ 22 Abs. ,2 umschreibt die qualitativen Voraussetzungen für 

sogenannte "anerkannte Einrichtungen" nur sehr ungenau, wo

m'i t 'der Bund der Klärung d'er' Frage 'a.u~weicht, was die f~ch
lichen Qualitätsmerkmale von Behandlung' und Betreuung.im , 

, , . 
,Hinblick auf Suchtmittelmißprauch sind. ,Während im Abs . .2 

diese qualitativen Voraussetzungen nicht ausreichend um

sChriebe~ sind; 'wird im Abs. 5 den' Einrichtungen eine unan

',gemess~n a~sfÜhrliche Berichtspflicht~auferlegt, di:e ei~en 
'erheblichen',verwaltungsaufwand d?rstellt und sachlich nicht 

erforderlich erscheint., Ei~ derarthoh:r bür~kratischer 
,Aufwand erweist'sich nicht zuletzt'auch im Hinblick auf,die 

'fin~nzielle teistuqg des Bundes an dies~ Ei~richtungen als 

nicht ge:r;echtfeftigt. 

Die Veipflichtung, v6n den betreuten Personen die Initia

,len, Geburtsdateh' unq Geschlecht zu nennen,', ist daten

schutz~echtlich bedenklich. Schließlich ,soll es sich nac~ 

den Erläut~rungEm um ei'nen Bericht in anonymisierter Form 

hc~mdeln.,' Die Meldung dieser Daten ,an das Butidesministerium 

, • für'Gesundhe:L.t' und Konsumerttens6hutz:' erw~istsich ins'~fern" 
',\ alsprobieinatisch,als das BundesmiI:iister'ium für Ge$undheit 

/ 

I 

! 
-:--: 

I 
I 
I 
I 

\ 

I 

I 
I 
I 

r 
! 

I 
I 
I 
'" ~ 
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und Konsumentensc:;hutz gemäß § 45 Infqrmationen,aneine 

Vielz'ahl von Stellen- z. B. an die E~ekutive,' das Bu'ndes.,.. , 

ministerium für Landesvertei~igung ode~ die Schulbehörden -

, ~eitergeben daif. 
, " 

Zu§ 22 Abs. 4: 

Die Normierung einer abso'luten verschwiege~heitspflicht ist 

riicht praxisgerecht, zum~l dadurch bei restriktiver In1;:er-

, pretatioll s09ar qi~ Teamarbeit verhinde~t wird. ' nie, vO,r.;.. 

g~sehen~,absolute ~erschwiegenheitspflicht ~rstreckt ~ich 

darüberhinaus auch\ auf alles, was im 'Rahmen der Tätigkeit 
• ' I 

bekannt wurde und nicht nur, auf Tatsachen, deren Geheimhal-

tun~ im Interesse 'dei ~etroffenen:pers~n~h liegt. Subsidiär', 

sollte ',füi di~ in di~sen Einrichtungen Tätigen einev~r~ 
schwiegenheitspfllcht 'analog' dem Ärztegese'tz 1984 ,vörge- ' 

" 'sehen' w~~den, ,sof~rn; ni~ht' aufgrund d'es j eweiligen B~~UfS
rechts ,eine andere Verschwiegenheitspflicht gilt~ 

Zu § 23a: 

Während vor' Entscheid,ungen gemäß §,17 eine Stellungnahme, 

der Bezirk~';'~~~al:tungsb~hörde eingeholtwLrd, ist 'dies 

in den Fällen 'des,,§ 23a. (also den "schwereren" Fällen) 

grundsätzlich ni6ht vorge~ehen. 

- Es' er~ch_eint si~nvoll, eine fachliche 'Kontrollinstanz' 
/ 

einzuschalten, di~i au~h unabhängig von den '(finariziellen) 
, , 

Interessen der Einr~chtungeh, Üb~r de,n :Verlauf und Ei'folg 

einer Maßn~hme urteilt. Eine solche ~ontrollinst~nz'- z.8. 

d,ie Bezirksverwaitungsbehörde -:würde ,aucl1. eine gleichmäß:i,.-

: g~re Beurteilung der ~ualität der Arbeit und derK~iterien 

für einenWider~uf deE; strafaufschube~,ergebe~.weiters 
• , ',' " I," t"" • 

würde eine ' soTche 'In$tanzden,Therapeuten auch die Bela-

,stung der ,Entscheidung über eine, mißlungene Behandlung 
" • \ ' \ • I. 

abnehmen körinen. , 

, / 

Wie in den Fällen des § ~7 sollte im Hinblick auf.§, 11 
/ c 

Abs.2 auch in Fällen' q.er verurteilung'eiIle'entsprechende 

Mitteilung an di$ BezirksverwaltungsbeJ:ü:;rde' erfolgEm., 

38/SN-1/ME XIX. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)10 von 13

www.parlament.gv.at



:\ 

/ 

- \ ", 

10 -

Zu' § 30: 
I 

,Die Bestimmung müßte richtig -" ... 'n:a~h, de,n Erkenntnissen I 
. . . ' 

- ,der medizinischen: oder veterinärmedizinischen Wissenschaft 

" lauten.-

Zu § 31:-
.I , 

z'umindest ,bezüglich der Apc;>thekenbetiiebe und Krankenan.;.. 

~talten w~re klarzu~tell~n, daß eine ~iche~~ng ~e~enun~ 
befugte Entna,hme für 'Mitarbeiter nicht notwendig ist. Eine 

veq;per;rte Aufbewahrung dieser 'großen Anzahl' von Arznei--
'. . \' . 

mitteln würde nicht im Sinne eines ordnungsgemäßen ~pothe-' 
\ ' , ) 

keI.'l~ und Krankenpausbetriebes ,liegen. ' 

Zu - § 43 "Z 2: 

Für'eine Strafnorm,erscheint es unzureichend und-für die 
' . 

. Normadressaten unzumutbar, generell, jegliches Zuwiderhan

d~ln ~~gen die'iit{erten EWG-veior~nung~n-unterstrafsank
tion zu stellen~ Die einzelnen: Tatbestände sollten dahe~ im 

Gesetz ausdrücklich angeführt werden. , , 

, 
Zu '§ 45 ' Ab::;.' I' Z 6: 

.'bie bisher vorgesehene Meldepflic~t für Krankenanstalten' 
'!, , .' 

'wü:rde einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand .' . . 

- bedE:!utem,. Diese'Bestimmung , sollte' daher gestrichen werden. 

0) Anregungen zu ,den Verordnungen: 
, ( 

,'\" 

"Der vorliegende 'Gesetzentwurf enthält zahlreiche Verord-

nurigserinächtigungen. Sollte der-Entwurf GesetzVl~rden, wird 

. atich~ine Änp'assung'der SU<::htgtftv~rordilUngerfOrdE:!rlich 
sein. __ v~m" Amt der Wiener Landes'regierung' wird, das gegen-

, , 

ständliche ,Begu,tachturigsv;efahreri zum Anlaß genommen, ··dies-

bezüglich 'folgende Vorsch~äge zu erstatten:' 

1) Suchtgiftverordnuhg: 

, Eine. Intention des vorl'legenden 'Gesetzentwurie's ist die 

verbesserte rechtliche Verankerung der SChmerztherapie. 

. ;., 
.' , 

" 

,-
! 

, 

'j 

" 
i 
, 

- , 
I 

. ; 
, 

I 

I 
I 
I 

I 
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Aus amtsärztl'icher Sicht i'st es 'dringend wünsch~nswert, 

~a~·de~.D~ilier~eiug'vo~sqchtgifthaltigen Schmerzmitteln 

durch eine Vereinfacn.ung der 'Suchtgiftverschreihung 'fÜr 

chroni~che SChmerzp,a:t::ienten form~l erlelchtertwird. Der" 

Zugang ,zu Medika~en'ten" die den 'Bestimmungen der Sucht-' 

gift:verordnung unterliegen, ist,vor alle~'durch'die :j..in 

§ 16 Aps. 4. der Verordnung normierte Ve1:"pflichtunger-
• t ' • " • 

'schwert, eine Dauerverschreibung vor, übergape' an die 

Apotheke dem· zustän~:iigen Amtsarzt, zur überprüfung, und 

'Fertigung vorzulegen. Für Patienten, di~ zu Hause b~..,. 

~treut lind behandel't " werden und a"uch' fÜr de~en A,ngehörige 

bedeutet diese Regelung eine zusatzliche Belastung .. 

,Beim Schmerz-un~/oder Tumorpatienten ist die strenge 

Überwachung rein medizinisch,nicht erforderlich. Eine 

unterscheidung' zwischen "M:ethad(mp'atie~t" Und ,'''S,chmerz

patient" wäre ganz einfach'durch entsprechende Angaben 

,in' der, s'ignatur'der,Dauerverschreibung ,möglich. 'Diese 

:,unterscheidungwäre'au,chfür den Apotheker leicht er

'kenribar. Eswird:angeregt, das Suchtgiftrezept oder die I 

Suchtgiftdauervers'~hreibungin einer "weniger stigmat'i-
'j" . '-

',sierendenForm" ohne dEm Begriff ,"Suchtgi,ft" zu, ge-

I stal te~ undz;u benennen. Ein 'Ersatz. durch die Begriffe 

"such:t;:.mi ttel", "potentiell suchterzeugende Substanzen" 
" . . " 

oder "starke Bchmerzmittel" wäre denkbar. 

'2), Verordnung zu § 32,des Gesetzentwurfes: 

Dap Amt der wiener Landesregierung geht davon aus, daß 

,- durch' ,die hier vorgesehene Verordnung, über die ~ebarung 
mit ps~chotropenstoffen die Abgabe für Patienten" die' 

derärtigeA~zneimittel dringend benötigen, ~icht g~und
los ,erschwert' wird. Präparate, die von Drogenabhängigen 

e~fahrungsgemäß als Ersatzdrogen verwendet,w~rden, sol;t.

ten jedoch speziellen Rezeptierungsvorschritten unter-. ~ . . . . 
'zogen werden, um Süchtigen und'Dealerri in'Hinkunft den 

Zugang zu diesen 'Arzneimitteln- zu erschweren. 

. \ . ( 

, " 

, I 
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3) Verordnung'z? § 41 des Gesetzentwurfes: 
, . 

Auch hinsichtlich. der für den Umgang mit.Vorläuferstof

fenvorgesehenert verordnung~ird' davona'usgegangen ; daß, 

die' in der ~erordfi~nq ent~altenert v~rschriften in einem. 
. '. .. 

sachgerechten Verhältnis zu den Regelungszielen stehen 

und keinem ungerechtfertigten Verwaltungsaufwand erfor~ 

derlich machen werden. 

Gleichzeitig werden' 25 Ausfertigung'en dieser stellungna;l?-rne 

-demPrasidium des Nationalrates überm.i,. ttel t. 

Für den 

Dr. eischI 
Magistratsvizedirektor , 

, i. 
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